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1 Vorbemerkungen

des Grundstiicks mit der Flurnummer 1469/2 in der Ge-

markung Kirchdorf im Wald, Gemeinde Kirchdorf im Wald im Landkreis Regen. Die

Gemeinde Kirchdorf im Wald befindet sich im Siiden des Landkreises Regen, unmit-

telbar angrenzend an den Landkreis Freyung-Grafenau. Das zum GroBteil als Wiese

genutzte Grundstiick befindet sich am westlichen Rand der Ortschaft Griinbichl und

damit im zentralen Bereich der Gemarkung Kirchdorf im Wald und somit auch im

zentralen Teil des Gemeindegebietes von Kirchdorf im Wald.

Das Grundstiick mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald ist

3380 m? (= 0,3380 ha) groB und davon werden laut Flurstiicks- und Eigentiimernach-

weis ungefihr 2486 m? als Wiese bzw. Griinland genutzt, ca. 742 m? sind mit Geholz

bestockt und bei etwa 152 m? handelt es sich um unkultivierte Fldchenbereiche.

Der Wiesenbereich des Grundstiicks ist derzeit unentgeltlich zur Nutzung iiberlassen,

einen schriftlichen Pachtvertrag gibt es nicht.

Mit Beschluss vom 30.11.2024 hat das Amtsgericht Deggendorf — Abteilung fiir Immo-

biliarvollstreckung (GZ: 2 K 30/24) — ein Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke

der Aufhebung der Gemeinschaft fiir das Grundstiick eingeleitet. Dem Zwangsverstei-

gerungsverfahren mit dem GZ 2 K 30/24 ist u. a. folgendes Grundstiick unterworfen:

GZ des ZVG- | Gemar- Flur- Flache | Wirtschaftsart laut Auszug aus | Lagebe- |Grundbuch -
Deggendorf kung nummer | in m? dem Liegenschaftskataster zeichnung | Blattstelle
(ALB) bzw. dem Flurstiicks- | laut ALB
und Eigentiimernachweis
2 K 30/24 Kirchdorf | 1469/2 3380 | 2486 m? Griinland Nihe Kirchdorf
im Wald 742 m? Geholz Griinbichl | im Wald -
152 m? Unkultivierte Flidche Blatt 940




1.1 Auftrag und Aufgabenstellung

Die Abteilung fiir Immobiliarvollstreckung am Amtsgericht Deggendorf (GZ:
2 K 30/24) hat

schriftlich beauftragt fiir den beim Amtsgericht Viechtach im Grundbuch von
Kirchdorf im Wald in Blatt 940 vorgetragenen Grundstiicksbestand ein Verkehrswert-
gutachten gemél § 74 a Abs. 5 ZVG zu erstellen. In Absprache mit der Abteilung fiir

Immobiliarvollstreckung am Amtsgericht Deggendorf hat
beauftragt den Verkehrs-

wert des Grundstiicks mit der Flurnummer 1469/2 zu ermitteln.

Auftragsgemil sind Zubehorstiicke und Bestandteile, die von der Beschlagnahme er-
fasst sind und den iiblichen Umfang iibersteigen, getrennt zu bewerten (vgl.
§§ 20 ff ZVG). Zum Zeitpunkt der Ortseinsicht befanden sich auf dem Grundstiick

keine Zubehorstiicke und Bestandteile.

Das Gutachten soll in drei Ausfertigungen vorgelegt werden.

1.2 Die Ortsbesichtigung

Zur Kldrung der Sachlage und zur Ortsbesichtigung wurde vom Unterzeichner am
14.04.2025 ein eingehender Ortstermin durchgefiihrt (Beginn: 14:00 Uhr; Ende:
14:30 Uhr). Die Eigentiimer sind schriftlich zum Ortstermin geladen worden. Bei der
Ortseinsicht waren folgende Personen anwesend bzw. haben daran teilgenommen:

- Der Unterzeichner



1.3 Der Qualitiits- und Wertbemessungszeitpunkt

Der mafgebliche Stichtag fiir die Qualitits- und Wertbemessung des Grundstiicks ist
der 14.04.2025, der Tag der Ortseinsicht (§ 3 Abs. 1 der ImmoWertV).

1.4 Verwendete Unterlagen

Zur Durchfithrung des Auftrages wurden dem Unterzeichner folgende Unterlagen zur

Verfiigung gestellt bzw. von ihm verwendet:

Topographische Umgebungskarten fiir den Bereich der Bewertungsfldche und das
Gebiet der Gemarkung Kirchdorf im Wald sowie der Gemeinde Kirchdorf im Wald
mit Umgebung

Lagepldne und Ortholuftbilder vom 31.07.2024 (Ausziige aus iBALIS und dem
BayernAtlas-Plus) sowie Bodenschitzungskarten fiir das Bewertungsgrundstiick
Auszug aus dem Grundbuch von Kirchdorf im Wald Blatt 940

Auszug aus dem Fldachennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Kirchdorf
im Wald mit den jeweiligen Fortschreibungen fiir den Bereich der Ortschaft Griin-
bichl bzw. den Bereich, wo sich das Grundstiick befindet

Ausziige aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung und der Biotopkartierung

der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Regen

Stichtagsbezogene Kaufpreise von Grundstiicken bzw. zugehorige Informationen

hierzu wurden bei der Geschiftsstelle des Gutachterausschusses fiir Grundstiickswerte

am Landratsamt Regen ermittelt. AuBerdem wurden Auskiinfte tiber den Flichennut-

zungsplan, Bebauungspldne und/oder eventuell anderweitige Nutzungsmoglichkeiten

des Grundstiicks von der Gemeinde Kirchdorf im Wald sowie der Bauabteilung am

Landratsamt Regen erhoben.



2 Methodik der Verkehrswertermittlung

2.1 Bewertungsgrundsitze

Bei der Einzelbewertung (Verkehrswertermittlung) von Grundstiicken im Rahmen ei-

nes Zwangsvollstreckungsverfahrens ist der Liquidationswert zu ermitteln'. Die Ein-

zelbewertung setzt voraus, dass eine EinzelverduBerung rechtlich zuldssig ist (vgl. § 9
Grundstiicksverkehrsgesetz) und dies vom Marktgeschehen her auch moglich ist. Dies
ist hier der Fall.

Fiir die Wertermittlung von Grundstiicken sind die Bewertungskriterien im Baugesetz-
buch (BauGB) und in der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ent-

halten. Nach § 194 BauGB ist der Verkehrswert wie folgt definiert:

,.Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitraum,
auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschiftsverkehr nach den
rechtlichen Gegebenheiten und tatsdchlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaf-
fenheit und der Lage des oder der Grundstiicke oder des sonstigen Gegenstandes der
Wertermittlung ohne Riicksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhiltnisse zu

erzielen wire.*

Nach § 6 ImmoWertV ist der Verkehrswert anhand des Vergleichs-, Sach- oder des
Ertragswertverfahrens abzuleiten. Er kann auch aus einer Kombination der einzelnen
Verfahren hergeleitet werden. Auch bei der Anwendung des Sach- oder Ertragswert-
verfahrens ist der Bodenwert unbebauter Grundstiicke in der Regel nach dem Ver-

gleichswertverfahren zu ermitteln (§§ 24 bis 26 ImmoWertV). Das Vergleichswert-

verfahren ist die gingige Methode zur Verkehrswertermittlung von Grundstiicken.

Nach der ImmoWertV ist auch der Bodenwert von bebauten oder bebaubaren Grund-
stiicken getrennt vom Gebdudewert nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln.
Falls fiir derartige Flachen keine Vergleichspreise vorliegen, ist dieser Wert aus ande-

ren geeigneten Werten abzuleiten.

! Landwirtschaftliche Taxationslehre (3. Auflage) - Manfred Kohne a.a.O. Seite 264 ff und Seite 275 ff



AuBlerdem schreibt die Land R 19 (Punkt 2.1.1) bei der Verkehrswertermittlung

landwirtschaftlicher Grundstiicke das Vergleichswertverfahren vor:

,Der Verkehrswert landwirtschaftlicher Grundstiicke wird grundsitzlich nach dem
Vergleichswertverfahren ermittelt. Dabei wird der Wert nach Preisen bestimmt, die im
gewohnlichen Geschiftsverkehr fiir andere Grundstiicke mit vergleichbaren wertbe-
stimmenden Faktoren erzielt worden sind; objekt- und zeitnahe Vergleichspreise sind
dabei bevorzugt heranzuziehen. Vergleichspreise, bei denen Besonderheiten gemif3
§ 7 ImmoWertV vorliegen, konnen nur dann beriicksichtigt werden, wenn ihre Aus-
wirkungen auf den Preis erfasst und beim Preisvergleich ausgeschlossen werden kon-
nen. Wertbestimmende Umstinde, aufgrund derer sich Unterschiede zu Vergleichs-
preisen ergeben, sind durch marktgerechte Zu- und Abschldge zu beriicksichtigen.
Weitere zur Verfiigung stehende Marktindikatoren sind gegebenenfalls zur Werter-
mittlung heranzuziehen. Bei Grundstiicken mit Dauerkulturen sind die Regelungen
unter Nr. 4 zu beachten.*

Im Vergleichswertverfahren sind Kaufpreise von Vergleichsgrundstiicken zu verwen-
den, die beziiglich der wertbestimmenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grund-
stiick weitgehend iibereinstimmen (§ 25 ImmoWertV).

Zur Ermittlung des Bodenwertes konnen auch geeignete Richtwerte und/oder Ver-
gleichsfaktoren anstelle von Vergleichspreisen verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Im-
moWertV). Fiir Grundstiicke mit hoheren Qualitdten (Bau- und Rohbauland) werden
solche Richtwerte von den Gutachterausschiissen an den betreffenden Landratsimtern
schon seit vielen Jahren erstellt, fiir Flichen der Landwirtschaft erst seit 2010. Da der
Gutachterausschuss am Landratsamt Regen somit auch Bodenrichtwerte fiir landwirt-
schaftliche Flachen ermittelt hat, werden fiir die Verkehrswertermittlung neben den

Kaufpreisen auch die Bodenrichtwerte mit einbezogen.

Uber die Ertragsmesszahlen eines landwirtschaftlichen Bewertungsgrundstiicks kann
auch die Bonitit (Ertragsfiahigkeit) der Bewertungsflache mit in die Bewertung ein-

flieBen.



Die wertbeeinflussenden Lasten und Rechte von Grundstiicken erldautert Punkt 2.1.3

der Land R19 niher:

»Zu den wertbeeinflussenden Rechten und Belastungen zihlen insbesondere Grund-
dienstbarkeiten, beschrinkte personliche Dienstbarkeiten (u. a. Leitungsrechte, Wege-
rechte, Uberfahrtsrechte, Niefbrauch, Altenteilrechte, Wohnrechte), Abbaurechte,
Miet- und Pachtrechte oder Baulasten und naturschutzrechtliche Auflagen. Die Rechte
und Belastungen konnen sich je nach Art und Umfang auf den Verkehrswert des
Grundstiicks unterschiedlich auswirken. Die Auswirkungen sind festzustellen und ge-
miB den Ausfiihrungen zu den sonstigen Entschddigungen fiir die Eintragung von

Dienstbarkeiten (s. Nr. 5.1) zu beriicksichtigen.*

Da eine Bewertung in einem Vollstreckungsverfahren lastenfrei zu erfolgen hat, also
die Eintragungen im Grundbuch unberiicksichtigt bleiben sollen, wird der finanzielle
Wert der Belastung bei der Verkehrswertermittlung nicht in Ansatz gebracht. Rein in-
formativ wird aber aufgefiihrt, welche Auswirkungen bzw. Einschriankungen die
grundbuchmiBigen Belastungen auf die Nutzung bzw. Bewirtschaftung des Grund-

stiicks haben.
Bei Idw. Flichen und vermieteten Objekten sind zudem die Pachtverhiltnisse und hier

insbesondere die Linge der Restpachtdauer sowie der fiir die Pachtsache zu erzielende

Pachtzins (Pachtpreis) zu beriicksichtigen.

2.2 Qualititsstufen von Grund und Boden - Entwicklungsstufen

Nach § 3 der ImmoWertV (Stand: 19. Juli 2021) werden folgende Entwicklungsstufen

von Grund und Boden unterschieden:

1y Flichen der Land - und Forstwirtschaft

Flichen der Land- oder Forstwirtschaft sind Fldchen, die, ohne Bauerwartungs-
land, Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- oder forstwirtschaftlich nutz-

bar sind.
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2y Bauerwartungsland

Bauerwartungsland sind Fldchen, die nach ihren weiteren Grundstiicksmerkmalen
eine bauliche Nutzung auf Grund konkreter Tatsachen, insbesondere nach dem
Stand der Bauleitplanung und nach der sonstigen stidtebaulichen Entwicklung des

Gebiets, mit hinreichender Sicherheit erwarten lassen.

3y Rohbauland
Rohbauland sind Flachen, die nach den §§ 30, 33 oder 34 des Baugesetzbuchs fiir
eine bauliche Nutzung bestimmt sind, deren ErschlieBung aber noch nicht gesichert
ist oder die nach Lage, Form oder GroBe fiir eine bauliche Nutzung unzureichend

gestaltet sind.

4y Baureifes Land

Baureifes Land sind Fliachen, die nach offentlich-rechtlichen Vorschriften und nach

den tatsidchlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind.

5) Sonstige Flidchen

Sonstige Flachen sind Flidchen, die sich keinem der Entwicklungszustinde nach den

Absitzen 1 bis 4 zuordnen lassen.

Vor Erlass der ImmoWertV wurde bei den Flichen der Land- und Forstwirtschaft (1)
in der einschlédgigen Fachliteratur noch unterschieden in einerseits reines Agrarland

und andererseits hoherwertiges? oder begiinstigtes® Agrarland.

“Hoherwertiges Land - H. Bruns, Schriftenreihe des HLBS - Beispiele der agraren Taxation - Heft 13,
Verlag Pflug und Feder
SLandwirtschaftliche Taxationslehre - M. Kohne, Paul Parey - Verlag - 2. Auflage, Hamburg 1993
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3 Das Bewertungsgrundstiick

3.1 Allgemeines zum Bewertungsgrundstiick

Das der Teilungsversteigerung unterworfene Grundstiick mit der Flurnummer 1469/2
in der Gemarkung Kirchdorf im Wald liegt am westlichen Rand des Kirchdorfer Ort-
steiles Griinbichl, ungefihr 1,1 km Luftlinie bzw. 1,25 km Wegstrecke nordwestlich
der Ortsmitte von Kirchdorf im Wald. Das Grundstiick befindet sich somit im zentra-
len Bereich der Gemarkung Kirchdorf im Wald und somit auch im zentralen Teil des

Gemeindegebietes von Kirchdorf im Wald.

Die Gemeinde Kirchdorf im Wald befindet sich im Siiden des Landkreises Regen, un-

mittelbar angrenzend an den Landkreis Freyung-Grafenau.

Das Flurstiick 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald ist 3380 m? bzw.

0,3380 ha grofl und davon werden laut Flurstiicks- und Eigentiimernachweis ungefahr
2486 m? als Wiese bzw. Griinland genutzt, etwa 742 m? sind mit Geholz bestockt und
bei etwa 152 m? handelt es sich um unkultivierte Flichenbereiche. Laut den Feststel-
lungen der Ortseinsicht werden tatsdchlich etwa 2600 m? als Wiese bzw. Griinland
bewirtschaftet, ungefihr 700 m? sind mit Laubbdumen bzw. Laubgehdlzen bestockt
und bei etwa 80 m? handelt es sich um einen Wiesenrain.

VerkehrsmiBig erschlossen wird das Grundstiick iiber einen asphaltierten Weg, der

unmittelbar Ostlich am Grundstiick entlang verléduft.

Das Grundstiick ist beim Amtsgericht Viechtach im Grundbuch von Kirchdorf im
Wald in Blatt 940 vorgetragen.

Nutzungsberechtigter bzw. Bewirtschafter des Grundstiicks

Nach Angaben des beim Ortstermin anwesenden Miteigentiimers ist der Wiesenbe-
reich des Grundstiicks derzeit unentgeltlich zur Nutzung iiberlassen, einen schriftli-
chen Pachtvertrag gibt es nicht. Gemil3 Mitteilung des Amtes fiir Landwirtschaft in
Regen wird der als Wiese (Griinland) genutzte Grundstiicksbereich von einem Land-
wirt aus dem Gemeindegebiet Kirchdorf im Wald genutzt bzw. bewirtschaftet. Aus
Griinden des Datenschutzes werden der Name und die Adressdaten des Bewirtschaf-

ters bzw. des Nutzungsberechtigten hier nicht aufgefiihrt.



12

Dauergriinlandstatus

Dem als Wiese bzw. Griinland genutzten Grundstiicksbereich ist vom Amt fiir Land-
wirtschaft der (Dauer)Griinlandstatus zugeteilt. Gemif3 einer EU-Verordnung, die am
6. Juni 2014 Rechtskraft erlangt hat, diirfen Griinland- und ehemalige Ackerflidchen,
die seit mehr als fiinf Jahren durchgingig als Griinland oder Kleegras bewirtschaftet
werden, nicht mehr in Acker umgewandelt werden, auch wenn diese frither einmal als
Acker genutzt wurden und/oder grundsitzlich ackerfihig wiren. Diese Fldchen miis-
sen fortan als Griinland genutzt werden. Ein Umbruch derartiger Flichen, und damit
eine Bewirtschaftung als Feld, wiren nur zuldssig, sofern im Gegenzug eine mindes-
tens gleich groBe Ackerfliche in Griinland umgewandelt wird und das Landwirt-
schaftsamt sowie die Untere Naturschutzbehdrde am Landratsamt dies genehmigen.

Davon ist im vorliegenden Fall nicht auszugehen.

Agrarstruktur und verkehrsmifige ErschlieBung

Der als Griinland nutzbare Grundstiicksbereich von Flurstiick 1469/2 weist eine land-
wirtschaftlich nutzbare Fliche von rund 0,26 ha auf. Mit einer Feldstiickgroe von nur
0,26 ha liegt die Wiese bzw. das Feldstiick beziiglich der Groe nur geringfiigig unter
der DurchschnittsgroBe aller Wiesengrundstiicke in der Gemarkung Kirchdorf im
Wald (D ca. 0,29 ha), aber deutlich unter dem Durchschnitt aller Acker- und Griin-
landfldchen des gesamten Landkreises Regen (& ca. 0,64 ha). Das Grundstiick war in
kein Flurbereinigungsverfahren einbezogen, weswegen nur die Grundstiicksgrenzen
entlang der Nordostseite, dort wo das Wohnanwesen anschlie3t, und entlang der Ost-
seite, wo die Strale angrenzt, abgemarkt und durch Grenzzeichen markiert sind. Die
restlichen Grundstiicksgrenzen sind unabgemarkt und geméif der Flurkarte bzw. dem
Lageplan im Maf3stab 1:1000 auch nicht durch Grenzzeichen abgemarkt. Bei einer un-
abgemarkten Grundstiicksgrenze orientiert sich der Verlauf der Grundstiicksgrenzen
an natiirlichen Gegebenheiten in der Landschaft (z. B. Bachlauf, Weg, Feld- oder Wie-
senrain, Waldgrenze, etc.) und die Grundstiicksgrenzen sind zwar graphisch im Kar-
tenmaterial dargestellt, aber nicht durch abgemarkte Grenzpunkte fixiert. Da es in der
Gemarkung Kirchdorf im Wald keine Flurbereinigung gegeben hat, ist die Grof3e der

ldw. Flachen meist gering und der Zuschnitt ungiinstig bzw. teilweise unféormig.
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Beziiglich der Grundstiicks- bzw. FeldstiickgroBe trifft diese Aussage auch auf das
Flurstiick 1469/2 zu.

Durch den an der Ostseite anschlieBenden, asphaltierten Weg verfiigt das Flurstiick

1469/2 iiber einen guten Anschluss an das 6ffentliche Stralen- und Wegenetz.

Planungsrechtlicher Zustand und ErschlieBung des Grundstiicks

In dem seit Ende der 1990er Jahre rechtskriftigen Flachennutzungsplan der Gemeinde
Kirchdorf im Wald ist das gesamte Flurstiick 1469/2 nicht iiberplant und das Grund-
stiick befindet sich im AuBenbereich. Im Flichennutzungsplan ist das Grundstiick als

»Fliache der Landwirtschaft” im Auflenbereich dargestellt. Nach Mitteilung der Ge-

meinde Kirchdorf im Wald bzw. dem Bauamt
am Landratsamt Regen hat einer der Miteigentiimer in 2024
einen Antrag auf Vorbescheid zur Wohnbebauung des 6stlichen Grundstiicksteiles von
Flurstiick 1469/2 gestellt. Es ist dies der Bereich, der an der Ostseite an die Stralle
angrenzt und direkt siidlich eines Wohnanwesens liegt, das sich auf dem nordlich an-
schlieBenden Nachbargrundstiick befindet. Dieser Grundstiicksbereich wiirde sich so-
mit siidlich an die bestehende Wohnbebauung anschliefen und ldge auch innerhalb der
Bebauungslinie. Der Antrag auf Vorbescheid ist allerdings vom Bauamt am Landrat-
samt Regen wegen der Lage im AuBBenbereich und auch aus Griinden des Landschafts-
schutzes (Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Regen) ab-

gelehnt worden. Somit ist derzeit keine Bebauung geméll § 34 BauGB* moglich.

4 Fiir viele bebaute Bereiche der Gemeinden existieren keine Bebauungspline. Trotzdem ist es moglich
in diesen so genannten 34er-Gebieten (im Zusammenhang bebaute Gebiete) zu bauen. Eine Bebauung
ist dann zuldssig, wenn sie sich nach Art und MaBl der Bebauung, der Bauweise und der tiberbauten
Grundstiicksflidche in die umliegende Bebauung einfiigt. Das heiflt, das geplante Gebidude muss vom
Baustil, der Groie und der Anordnung auf dem Grundstiick zur Strae in das Umfeld passen. Das Ein-
vernehmen der Gemeinde ist zwingend einzuholen. Geregelt ist diese Moglichkeit des Baurechts im
§ 34 BauGB. Daher auch der Name. Die Einschitzung, inwieweit sich ein geplantes Vorhaben in die
umliegende Bebauung einfiigt, ist regelmifBig eine Ermessensentscheidung und sorgt nicht selten fiir
hartnédckige Diskussionen zwischen der unteren Bauaufsichtsbehdrde und den Antragstellern. Die Bau-
aufsichtsbehorde ist in aller Regel bestrebt, keine Prizedenzfille fiir nachfolgende Bauantrige zu schaf-
fen. Schon ein Gebédude das von der umgebenden Bebauung abweicht, kann fiir einen spiteren Antrag-
steller die Rechtfertigung sein, ebenfalls in dieser Art und Weise zu bauen. Eine ungeordnete Besiede-
lung wire die Folge. Von einer geordneten Planung konnte keine Rede mehr sein Deshalb beurteilt das
Bauamt die geplanten Bauvorhaben nach § 34 BauGB i. d. R. nach einem strengen Maf@stab.
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Der ablehnende Bescheid des Bauamtes am Landratsamt Regen war nach Aussage des
Geschiftsstellenleiters der Gemeinde Kirchdorf im Wald, , Anlass
dafiir, dass der Gemeinderat von Kirchdorf im Wald den Beschluss gefasst hat, den
Flachennutzungsplan fiir den Bereich des Ortsteiles Griinbichl bzw. den Bereich, in
dem sich das Flurstiick 1469/2 und die umliegenden Fldachen befinden, nicht zu @ndern.
Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang auch beschlossen, fiir den Ortsteil

Griinbichl keine Ortsabrundungs- oder Auflenbereichssatzung zu erlassen.

Landschaftselemente, Schutzgebietsausweisungen, Biotopkartierung

Das Flurstiick 1469/2, wie auch alle umliegenden Flidchen, liegt im Naturparkgebiet
Bayerischer Wald. Das Flurstiick 1469/2 liegt aber in keinem Landschaftsschutzge-
biet und das Grundstiick enthilt auch keine Teilfldche, die bei der Unteren Natur-
schutzbehorde am Landratsamt Regen als Biotop kartiert wire oder Bestandteil eines

Biotopverbundsystems ist.

Die Bewertungsfliache enthilt auch keinen Grundstiicksbereich, der beim Amt fiir
Landwirtschaft als sogenanntes ,,CC-relevantes Landschaftselement>* (z. B. Feld-

oder Wiesenrain, Graben, Feldgeholz, etc.) erfasst ist.

3.2 Natiirliche und wirtschaftliche Betriebsbedingungen

Bodenarten - Bodentypen

In der Bodenschitzung ist der landwirtschaftliche Grundstiicksbereich als Griinland-
Acker (GrA) erfasst und entsprechend bonitiert worden (sieche Anlage I, Blatt 4). Die
vorherrschende Bodenart ist der Lehm (L) mit der Boden- bzw. Zustandsstufe II, einer

mittleren Wasserversorgung und der vorliegende Bodentyp ist der Ranker.

3 CC-LE = Cross Compliance relevante Landschaftselemente. Dies bedeutet, diese Flichenbereiche sind
sowohl in der Nutzung, als auch im Fliichenumfang vom Amt fiir Landwirtschaft erfasst und eine An-
derung der Nutzung bzw. eine Verringerung dieses Flichenmalles hitte fiir den Bewirtschafter subven-
tionserhebliche Folgen (Abzug von Flichenpriamien). Fiir die CC-relevanten Landschaftselemente gibt
es Ausgleichszahlungen nach der EU-Direktzahlungsprimie (Betriebsprimie), es erfolgen aber keine
Ausgleichszahlungen fiir benachteiligte Agrargebiete (Ausgleichszulage), Kulturlandschaftsprogramm
(KuLaP) oder fiir Vertragsnaturschutz (VNP), usw.
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Der Humus- und Feinerdeanteil® des relativ ndhrstoffarmen Bodens ist vergleichsweise
gering, weshalb die Wasserhaltefdhigkeit, trotz des Lehmbodens, als unterdurch-

schnittlich einzustufen ist.

Wertzahlen

Die Acker- und Griinlandzahlen’ eines Grundstiicks geben Aufschluss iiber die Er-
tragsfahigkeit und somit auch iiber die Nutzungsmoglichkeiten des Grundstiicks. Die
im Rahmen der Bodenschidtzung zugeteilte Griinlandgrundzahl liegt bei 46 und die
Griinlandzahl bei 43. Der Wiesenbereich liegt beziiglich der Bonitidt und damit der
Ertragsfihigkeit somit deutlich iiber dem Durchschnitt aller Griinlandfldchen in der
Gemarkung Kirchdorf im Wald (< ca. 32,1) bzw. deutlich tiber dem Landkreisdurch-
schnitt von Regen (& Acker- bzw. Griinlandzahlen ca. 34,4).

Die Klimadaten ergeben im langjdhrigen Durchschnitt® folgende Werte:

e Die durchschnittlichen Jahresniederschlédge liegen bei ca. 780 1/m?

e Die langjidhrige Jahresdurchschnittstemperatur betragt etwa 8,4 °C

e Die Hohe des Grundstiicks iiber Normalnull liegt zwischen etwa 728 m (nordwest-
liche Grundstiicksecke) und ca. 715 m (siidostliche Grundstiicksecke)

e Die durchschnittliche Vegetationsdauer (> 5 °C) liegt bei etwa 228 Tagen pro Jahr

3.3 Innere und duBere Verkehrslage

Die Bundesstrae 85 fiihrt von Regen nach Passau, wobei die Strafe siidwestlich an
Kirchdorf im Wald vorbeifiihrt. Bei Regen liegt ein Anschluss an die B 11 (Regen —
Deggendorf) und bei Schonberg eine Anbindung an die B 533 (Hengersberg —

Freyung) vor.

6 Feinerdeteile sind: Feinsand (2 mm - 0,06 mm), Schluff (0,06 mm - 0,002 mm) und Ton- bzw. Humusteil-
chen (< 0,002 mm), je nach Anteil und Zusammensetzung erfolgt die Einteilung in verschiedene Bodenarten
7 Acker- bzw. Griinlandzahl = Ertragsmesszahlen (= EMZ) : Fliche ina (1 a =1 ar = 100 m?)

8 Wetterstation Kaltenbrunn (682 m iiber NN); durchschnittliche Wetterdaten von 2001 bis 2024
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Die Kreisstrale REG 5 (Kirchberg im Wald — Spiegelau) und mehrere Gemeindever-
bindungsstraen binden die Gemeinde Kirchdorf im Wald bzw. den Ortsteil Griinbichl
an die umliegenden Nachbargemeinden an. Die Anbindung an das regionale Straf3en-
netz ist als durchschnittlich bis gut und die Anbindung an das iiberregionale Straf3en-

netz ist als unterdurchschnittlich anzusehen.

Die duBlere Verkehrslage des Ortsteiles Griinbichl und damit von Flurstiick 1469/2 zu

den umliegenden Ortschaften stellt sich wie folgt dar (ca. Straenkilometer):

Entfernung nach Kirchdorf im Wald (Gemeindesitz): 1,2 km
Entfernung nach Eppenschlag (Nachbargemeinde im Siidosten): 5 km
Entfernung nach Rinchnach (Nachbargemeinde im Nordwesten): 7 km

Entfernung nach Kirchberg im Wald (Nachbargemeinde im Westen): 8 km

Entfernung nach Spiegelau (Nachbargemeinde im Osten): 9 km
Entfernung nach Innernzell (Nachbargemeinde im Siiden): 10 km
Entfernung nach Regen (Kreisstadt im Nordwesten): 14 km

3.4 Grundstiicksbeschreibung

Die Beschreibung des Grundstiicks beschrankt sich auf das Wesentliche. Dem Gut-
achten sind in den Anlagen I und II Webkarten, Lageplidne, aktuelle Luftbilder, ein
Auszug aus dem Liegenschaftskataster, ein Auszug aus der Bodenschétzungskarte und
eine Fotodokumentation beigefiigt, aus welcher die Besonderheiten und die objektspe-

zifischen Eigenschaften des Grundstiicks ersichtlich sind.
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Das Grundstiick mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald

mit einer Fliche von 3380 m2; Lage: ..Nihe Griinbichl*
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Grundbuch - Blattstelle | Kirchdorf im Wald — Blatt 940

Planungsrechtlicher Die gesamte Grundstiicksflidche ist im Flachennutzungsplan der
Zustand Gemeinde Kirchdorf im Wald als Fliche der Landwirtschaft im

AuBenbereich dargestellt.

Tatsédchliche Nutzung Laut Flurstiicks- und Eigentiimernachweis werden etwa 2486 m?
als Griinland bewirtschaftet, ca. 742 m?2 sind mit Geholz bestockt
und bei ungefahr 152 m?2 handelt es sich um eine unkultivierte Fla-
che. Gemill den Feststellungen der Ortseinsicht werden tatséach-
lich etwa 2600 m? als Griinland bzw. Wiese bewirtschaftet, etwa
700 m? sind mit Laubbdumen bzw. Laubgehdlzen bestanden und
bei ca. 80 m2 handelt es sich um einen Wiesenrain entlang der

siidlichen Grundstiicksgrenze.

Zufahrt / Verkehrs- Entlang der Ostseite verlduft ein asphaltierter Weg, der als offent-
miBige ErschlieBung lich gewidmeter Feld- und Waldweg gewidmet ist. Es handelt sich
somit um keine Orts- und auch nicht um eine Gemeindeverbin-
dungsstrale. Von dem asphaltierten Weg aus kann hohengleich in

den nordostlichen Bereich von Flurstiick 1469/2 einfahren.
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Schutzgebietsauswei-

sung

Das gesamte Grundstiick liegt im Naturparkgebiet Bayerischer
Wald, aber in keinem Landschaftsschutzgebiet. Ansonsten beste-
hen fiir das Grundstiick keine naturschutzfachlichen oder sonsti-

gen Auflagen.

Sonstiges / Bemerkung

Das Grundstiick befindet sich am westlichen Rand des Kirchdor-
fer Ortsteiles Griinbichl, an einem von Norden nach Siiden ge-
neigten Hang. Das in etwa rechteckig geformte Grundstiick ver-
engt sich in Richtung Osten. Die gesamte Grundstiicksflidche ist
durchgingig von Nordwesten (ca. 728 m iiber Normalnull) nach
Stidosten (ca. 715 m iiber NN) geneigt, wobei die Hangneigung
im Mittel bei etwa 9 % bis 10 % liegt. Die vom Landwirtschafts-
amt zugeteilte Erosionsgefihrdungsklasse Wasser liegt bei 1
(mittlere Erosionsgefahr), was aber fiir eine Griinlandfldche eher
von untergeordneter Bedeutung ist. Das Grundstiick ist zwischen
etwa 110 m (Siiden) und 115 m (Norden) lang und zwischen ca.
26 m (Osten) und 37 m (Westen) breit. Dem Wiesenbereich ist
vom Landwirtschaftsamt der Dauergriinlandstatus zugeteilt. Der
landwirtschaftliche Grundstiicksbereich ist in der Bodenschiit-
zung als Griinland-Acker (GrA) mit der Bodenart Lehm und der

Griinlandzahl 43 bonitiert worden.

Das Grundstiick ist in Abteilung II Grundbuch lastenfrei vorgetra-

gen.

3.5 Eintragungen im Liegenschaftskataster - Tatsichliche Nutzung

Wie in der Grundstiicksbeschreibung aufgefiihrt, wird das Flurstiick 1469/2 weitge-

hend so genutzt, wie im Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flurstiicks- und Ei-

gentiimernachweise) angegeben. Es liegen lediglich geringfiigige Abweichungen beim

Flaichenmal der einzelnen Nutzungen vor.
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Die tatsidchliche Nutzung bzw. der jeweilige Flichenumfang wurde beim Ortstermin
festgestellt. Der Flurstiicks- und Eigentiimernachweis ist in der Anlage I, Blatt 2, dar-
gestellt. Laut dem Flurstiicks- und Eigentiimernachweis liegt die Griinlandzahl bei 43,
womit der Wiesenbereich beziiglich der Bonitit und damit der Ertragsfihigkeit iiber
dem Durchschnitt aller Griinlandfldchen in der Gemarkung Kirchdorf im Wald (& ca.
32,1) bzw. iiber dem Landkreisdurchschnitt von Regen (& Acker- bzw. Griinlandzah-
len ca. 34,4) liegt.

3.6 Eintragungen im Grundbuch

Die Eintragungen im Grundbuch des Amtsgerichts Viechtach sind vorgetragen im
Grundbuch von Kirchdorf im Wald in Blatt 940. Die Eintragungen beziehen sich auf
das Datum des Ausdrucks vom 19.09.2024 (letzte Anderung 19.09.2024).

Das Bestandsverzeichnis

Die Angaben im Bestandsverzeichnis des Grundbuches stimmen mit denen des Lie-

genschaftskatasters beziiglich der Grundstiicksgrof3e iiberein.

Erste Abteilung - Eigentiimer
In Abteilung I des Grundbuches sind zum Zeitpunkt 19.09.2024 (Datum Ausdruck des

Grundbuchauszuges) folgende Einzelpersonen als Eigentiimer eingetragen:
1.
2.
3.

- 1. bis 3. Eigentiimer in Erbengemeinschaft -

Zweite Abteilung - Lasten und Beschrinkungen

In der zweiten Abteilung des Grundbuches befindet sich beziiglich des Flurstiicks
1469/2 lediglich der Eintrag, dass ein Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke

der Aufhebung der Gemeinschaft angeordnet ist (AZ: 2 K 30/24).



20

3.7 Altlasten

Konkrete Aussagen zur Tragfiahigkeit des Untergrundes und damit den Baugrundver-
hiltnissen, zum Grundwasserstand und eventuell auf den Grundstiicken vorhandenen
Belastungen mit Bodenablagerungen oder sonstige Immissionen (Altlasten) werden in
diesem Gutachten nicht getroffen. Untersuchungen fiir das Grundstiick liegen nicht
vor und solche wurden auch nicht angestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sich
aus der Beschaffenheit des Untergrundes und den Grundwasserverhiltnissen keine
iber das ortsiibliche Maf} hinausgehenden Aufwendungen ergeben und dass es sich

um unbelastete Grundstiicke handelt.

Eine Nachfrage beim Umweltamt am Landratsamt Regen hat ergeben, dass fiir das
Flurstiick 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald kein Verdacht auf Altlasten

vorliegt.
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4 Die Verkehrswertermittlung

4.1 Die Grundstiicksqualitiit des Bewertungsobjektes

Dem Flichennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Kirchdorf im Wald zufolge liegt das
Bewertungsgrundstiick mit der gesamten Grundstiicksfliche im unbeplanten Auf3en-
bereich. Das Bewertungsgrundstiick ist im Fldchennutzungsplan als ,,Flache fiir die
Landwirtschaft* dargestellt. Eine planungsrechtliche Anderung ist nicht beabsichtigt
und aufgrund der Tatsache, dass der Antrag auf Vorbescheid zur Bebauung des 0stli-
chen Grundstiicksteiles vom Bauamt am Landratsamt Regen im letzten Jahr abgelehnt
wurde, auch fiir die Zukunft kaum zu erwarten. Die planungsrechtliche Qualitit des

Grundstiicks ist somit die einer ,,Fliche der Landwirtschaft im AuBenbereich®.

Aufgrund der Lage des Grundstiicks am westlichen Rand des Ortsteiles Griinbichl
bzw. dem unmittelbaren Anschluss des Ostlichen Grundstiicksteiles an die Wohnbe-
bauung erfolgt fiir diesen Grundstiicksbereich ein Zuschlag zum Verkehrswert. Dieser
oOstliche, etwa 800 m? grofle Grundstiicksbereich wird somit nicht als Bauerwartungs-

land, sondern als hoherwertiges Agrarland qualifiziert und entsprechend bewertet.

4.2 Bodenrichtwerte, Kaufpreise von Grundstiicken und Kaufpreisentwicklung

Um zu einem Verkehrswert zu gelangen werden Kauf- bzw. Vergleichspreise fiir
Grundstiicke aus der ndheren Umgebung (Gemarkung) herangezogen, welche vom
Bewertungsstichtag nicht zu weit entfernt liegen und mit dem Bewertungsobjekt in
den wesentlichen Merkmalen iibereinstimmen. Sofern Abweichungen dahingehend
auftreten, werden Zu- oder Abschlige gemacht.

Da die Zahl der Verkdufe von Wiesengrundstiicken in der Gemarkung Kirchdorf im
Wald sehr gering ist, werden auch die Verkiufe aus den umliegenden Gemarkungen
Schlag und Abtschlag (Gemeinde Kirchdorf im Wald), Raindorf und Kirchberg im
Wald (Gemeinde Kirchberg im Wald), Ellerbach (Gemeinde Rinchnach) und Eppen-
schlag (Gemeinde Eppenschlag) als Vergleich herangezogen.



22

Fiir den Zeitraum Anfang 2022 bis Ende 2024 liegen insgesamt sieben Kauffille aus
den vorgenannten Gemarkungen vor und davon sind fiinf Kauffille als Vergleich ver-
wertbar. Von den fiinf Vergleichsgrundstiicken verfiigt ein Grundstiick iiber keinen
direkten Anschluss an das offentliche Stralen- und Wegenetz, dieses Wiesengrund-

stiick kann nur tiber die Nachbargrundstiicke angefahren werden.

Auswertung der Kaufpreise von Wiesengrundstiicken

Zeitraum Anzahl GroBe der verkauf- Kaufpreis in €/m? @ EMZ? je | Kaufpreis
verwertbare | ten Fldchen in ha von — bis —» & ha verdu- | in€ je EMZ
Kauffille von — bis > & Berte Griin- | (Ertrags-
landfldche messzahl)
01/2022 bis 5 0,21 ha bis 0,72 ha | 1,32 €/m? bis 4,79 €/m? 3992 9,350
12/2024 — 0,39 ha — 3,73 €/m?

Der durchschnittliche Kaufpreis der fiinf verduBBerten Wiesengrundstiicke mit Dauer-

griinland-Status liegt bei etwa 3,73 €/m?, wobei die Vergleichsgrundstiicke im Mittel

nur etwa 0,39 ha groB3 sind. Die Preise von Wiesenfldachen sind im Betrachtungszeit-

raum von Anfang 2022 bis zum Jahresende 2024 in der Tendenz leicht angestiegen.

Der vom Gutachterausschuss am Landratsamt Regen festgesetzte Bodenrichtwert fiir

Wiesenfliachen mit Dauergriinlandstatus in den Gemarkungen der Gemeinde Kirch-

dorf im Wald liegt zum 01.01.2024 bei 4,00 €/m2. Der Bodenrichtwert fir Griinland-

flichen ist damit gegeniiber dem vorhergehenden Richtwertzeitpunkt 01.01.2022
(3,00 €/m?) deutlich angehoben worden.

Aufgrund vorgemachter Aussagen wird fiir Wiesengrundstiicke mit einer Griinland-

zahl von etwa 40 ein Basispreis in Hohe von ca. 4,00 €/m? als angemessen erachtet.

Hierbei ist die Wertentwicklung im Betrachtungszeitraum als Marktanpassung bereits

beriicksichtigt.

® EMZ = Ertragsmesszahl
109 35 €/EMZ = & 37.315.- €/ha Griinland : & 3992 Ertragsmesszahlen/ha Griinland
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4.3 Der Verkehrswert des Grundstiicks

Trotz der aktuellen Lage an den Finanzmirkten, den angestiegenen Zinsen und der
relativ hohen Inflationsrate steigen die Preise von landwirtschaftlichen Flichen nach
wie vor an, allerdings deutlich weniger stark, als in den Jahren zuvor. Diese Aussage
gilt allerdings vorwiegend fiir ausreichend grofle und gut geformte Flichen mit guter
Verkehrsanbindung und iiberdurchschnittlichen Bonitdten. Die aufgefiihrten Um-
stinde werden bei der Verkehrswertfestsetzung beriicksichtigt (Marktanpassung ge-

mal §8§ 10, 14 und 15 ImmoWertV).

Aufgrund vorgemachter Aussagen und unter Beriicksichtigung der besonderen objekt-
spezifischen Grundstiicksmerkmale wird folgender Verkehrswert fiir das Flurstiick

1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald festgestellt:

Gemarkung — Fliache Tatsdchliche Nutzung des | € je m? Wert des Verkehrswert des
Flurnummer in m? Grundstiicks ca. in m?2 Grundstiicks- | Grundstiicks in €
anteils ca. in € (gerundet)
800 m? Griinland 6,00 4.800
Kirchdorf im Wald - 1800 m2 Griinland 4,122 7.416
1469/2 3380|700 m? Laubwald/Gebiisch | 2,50 1.750 14.100
80 m? Wiesenrain 1,50 120
Summen 3380 |3380 m? - -

Der Verkehrswert des Grundstiicks mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemar-
kung Kirchdorf im Wald, Gemeinde Kirchdorf im Wald, liegt bei etwa 14.100.- €.

116,00 €/m? = 4,00 €/m? fiir durchschnittliche Griinlandfliche x 150 v. H. (50 % Zuschlag zum Boden-
preis von durchschnittlichen Griinlandfldchen fiir den an die Wohnbebauung anschlieBenden Grund-
stiicksbereich, da dieser als Hoherwertiges Agrarland bewertet wird)

12412 €/m? = ca. 4,00 €/m? fiir durchschnittliche Griinlandflichen mit einer Griinlandzahl von ca. 40 x
103 v. H. = (§ % Zuschlag fiir leicht iiberdurchschnittliche Bonitét [Griinlandzahl 43]; 10 % Abschlag
wegen unterdurchschnittlicher Grundstiicksgrofie; 3 % Zuschlag fiir gute Verkehrsanbindung tiber 6f-
fentlich gewidmeten und asphaltierten Weg; 5 % Zuschlag fiir anndhernd rechteckigen und damit giins-
tigen Flichenzuschnitt)
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5 Zusammenfassung

Drei Einzelpersonen sind gemeinsame Eigentiimer — in Erbengemeinschaft — des
Grundstiicks mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald, Ge-
meinde Kirchdorf im Wald im Landkreis Regen. Die Gemeinde Kirchdorf im Wald
befindet sich im Siiden des Landkreises Regen, unmittelbar angrenzend an den Land-
kreis Freyung-Grafenau. Das zum Grofteil als Wiese genutzte Grundstiick befindet
sich am westlichen Rand des Kirchdorfer Ortsteiles Griinbichl und damit im zentralen
Bereich der Gemarkung Kirchdorf im Wald und somit auch im zentralen Teil des Ge-

meindegebietes von Kirchdorf im Wald.

Das Grundstiick mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemarkung Kirchdorf im Wald ist

3380 m? (= 0,3380 ha) groB3. Der Wiesenbereich des Grundstiicks ist derzeit unentgelt-

lich zur Nutzung iiberlassen, einen schriftlichen Pachtvertrag gibt es nicht.

Mit Beschluss vom 30.11.2024 hat das Amtsgericht Deggendorf — Abteilung fiir Immo-
biliarvollstreckung (GZ: 2 K 30/24) — ein Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke
der Aufhebung der Gemeinschaft fiir das Grundstiick eingeleitet. Der Unterzeichner ist
beauftragt worden fiir das im Grundbuch von Kirchdorf im Wald in Blatt 940 vorgetra-

gene Grundstiick ein Verkehrswertgutachten gemill § 74 a Abs. 5 ZVG zu erstellen.

Gemarkung — Flache Tatsdchliche Nutzung des | Verkehrswert des
Flurnummer in m2 Grundstiicks ca. in m? Grundstiicks in €
Kirchdorf im Wald - 1469/2 3380 |[800 m? Griinland
1800 m2 Griinland
700 m2 Laubwald/Gebiisch 14.100

80 m? Wiesenrain

Summen 3380 | 3380 m? 14.100

Der Verkehrswert des Grundstiicks mit der Flurnummer 1469/2 in der Gemar-

kung Kirchdorf im Wald, Gemeinde Kirchdorf im Wald, liegt bei etwa 14.100.- €.

Aufgestellt:

Willmering, den 23.04.2025



	Gutachten
	Bezüglich der Grundstücks- bzw. Feldstückgröße trifft diese Aussage auch auf das Flurstück 1469/2 zu. Durch den an der Ostseite anschließenden, asphaltierten Weg verfügt das Flurstück 1469/2 über einen guten Anschluss an das öffentliche Straßen- und Wegenetz.
	Planungsrechtlicher Zustand und Erschließung des Grundstücks
	einen Antrag auf Vorbescheid zur Wohnbebauung des östlichen Grundstücksteiles von Flurstück 1469/2 gestellt. Es ist dies der Bereich, der an der Ostseite an die Straße angrenzt und direkt südlich eines Wohnanwesens liegt, das sich auf dem nördlich an-schließenden Nachbargrundstück befindet. Dieser Grundstücksbereich würde sich so-mit südlich an die bestehende Wohnbebauung anschließen und läge auch innerhalb der Bebauungslinie. Der Antrag auf Vorbescheid ist allerdings vom Bauamt am Landrat-samt Regen wegen der Lage im Außenbereich und auch aus Gründen des Landschafts-schutzes (Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Regen) ab-gelehnt worden. Somit ist derzeit keine Bebauung gemäß § 34 BauGB4 möglich.

